Reisebedingungen der Firma Biblische Reisen GmbH

Sehr geehrte Gaste, bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Reisebedingungen durch. Sie werden, soweit wirksam einbezogen, Inhalt des
zwischen lhnen als Reiseteilnehmer/in — nachstehend ,Kunde* genannt — und uns, der Biblische Reisen GmbH als Reiseveranstalter — nachstehend
,BiR" genannt — im Falle lhrer Buchung zustande kommenden Reisevertrages. Diese Reisebedingungen erganzen die Vorschriften Gber den Pauschal-
reisevertrag der §8 651a ff BGB (Birgerliches Gesetzbuch) und der Informationsverordnung fir Reiseveranstalter und fiillen diese aus.

1. Anmeldung, der Bu-

chungsperson

Reisebestatigung, Verpflichtungen

1.1. Die Buchung (Reiseanmeldung) zu Ihrer Reise erbitten wir schriftlich
auf dem vorgesehenen Formular. Mit der Anmeldung bietet der Kunde
BiR den Abschluss eines Reisevertrages auf der Grundlage der Reise-
ausschreibung, dieser Reisebedingungen und aller ergdnzenden Infor-
mationen fir die betreffende Reise in der Buchungsgrundlage (Prospekt,
Katalog, Angebot) - soweit diese dem Kunden vorliegen — verbindlich an.
1.2. Der Kunde haftet gegeniber BiR fur alle Verpflichtungen von Mitrei-
senden, flr die er die Buchung vornimmt, aus dem Reisevertrag, soweit
er diese Verpflichtungen durch ausdriickliche und gesonderte Erklérung
Ubernommen hat.

1.3. Der Reisevertrag kommt durch die Buchungsbestéatigung von BiR an
die/den Kunden oder das diesen vertretende Reisebiiro mit dem in der
Bestéatigung beschriebenen Leistungsumfang zustande. Im Falle ver-
bindlicher miindlicher Buchungsbestatigungen erhalt der Kunde bei oder
unverziglich nach Vertragsabschluss die schriftliche Reisebestatigung
ausgehandigt.

2. Zahlung

2.1. Mit Vertragsabschluss und nach Aushéndigung des Sicherungs-
scheins gemaR § 651k Abs. 4 BGB ist eine Anzahlung zu leisten. Die
Hohe der Anzahlung ergibt sich aus der im Einzelfall getroffenen Verein-
barung. Ist eine solche nicht getroffen worden, betragt die Anzahlung
20% des Reisepreises.

2.2. Soweit der Sicherungsschein tbergeben ist, und im Einzelfall keine
anderweitigen Vereinbarungen getroffen wurden, ist die Restzahlung 3
Wochen vor Reisebeginn zahlungsfallig, wenn feststeht, dass die Reise
durchgefiihrt wird, insbesondere nicht mehr nach Ziffer 9.2 abgesagt
werden kann.

2.3. Leistet der Kunde trotz Vorliegen der Falligkeitsvoraussetzungen die
Anzahlung oder die Restzahlung nicht fristgemal} entsprechend den
vorstehenden Bestimmungen oder etwa im Einzelfall getroffenen Féllig-
keitsvereinbarungen, so ist BiR, falls kein vertragliches oder gesetzliches
Zurlckbehaltungsrecht des Kunden besteht, berechtigt, nach Mahnung
mit angemessener Fristsetzung vom Reisevertrag zuruckzutreten und
den Kunden mit Rucktrittskosten gemaR Ziffer 6 dieser Bedingungen zu
belasten.

3. Leistungen

3.1. Die Leistungsverpflichtung von BiR ergibt sich ausschlieBlich aus
dem Inhalt der Buchungsbestatigung in Verbindung mit der Reiseaus-
schreibung.

3.2. Leistungstrager (z. B. Hotels, Fluggesellschaften), Reisebiros und
sonstige Reisevermittler sind von BiR nicht bevollmachtigt, Zusicherun-
gen zu geben oder Vereinbarungen zu treffen, die Uber die Reiseaus-
schreibung oder die Buchungsbestatigung von BiR hinausgehen oder im
Widerspruch dazu stehen oder den bestatigten Inhalt des Reisevertra-
ges abandern.

4. Informationen zur Identitat ausfuhrender Luftfahrtunternehmen

4.1. BiR informiert den Kunden entsprechend der ,EU-Verordnung zur
Unterrichtung von Fluggéasten Uber die Identitat des ausfiihrenden Luft-
fahrtunternehmens” vor oder spétestens bei der Buchung uber die Iden-
titat der ausfuhrenden Fluggesellschaft(en) bezuglich samtlicher im
Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeférderungsleis-
tungen.

4.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausfuihrende Fluggesellschaft(en)
noch nicht fest, so ist BiR verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft
bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug
durchfiihren wird bzw. werden. Sobald BiR weil3, welche Fluggesell-
schaft den Flug durchfiihrt, wird BiR den Kunden informieren.

4.3. Wechselt die dem Kunden als ausfihrende Fluggesellschaft ge-
nannte Fluggesellschaft, wird BiR den Kunden unverziglich und so
rasch dies mit angemessenen Mitteln mdglich ist, Uber den Wechsel
informieren.

4.4. Die entsprechend der EU-Verordnung erstellte aktuelle ,Black List*
von Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes uber den
Mitgliedstaaten untersagt ist, ist auf der Internet-Seite von BiR abrufbar
und in den Geschéaftsraumen von BiR einzusehen.

5. Preisanpassung

BiR behalt sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der
Erhéhung der Befdrderungskosten oder der Abgaben fur bestimmte
Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebiihren oder einer Anderung

der fur die betreffende Reise geltenden Wechselkurse entsprechend wie
folgt zu andern:

5.1. Erh6hen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden
Beforderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann BIiR
den Reisepreis nach Maf3gabe der nachfolgenden Berechnung erhéhen:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhdéhung kann BiR vom Kun-
den den Erhéhungsbetrag verlangen.

b) In anderen Fallen werden die vom Befoérderungsunternehmen pro
Beforderungsmittel geforderten, zuséatzlichen Befdrderungskosten durch
die Zahl der Platze des vereinbarten Befoérderungsmittels geteilt. Den
sich so ergebenden Erh6hungsbetrag fur den Einzelplatz kann BiR vom
Kunden verlangen.

5.2. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abga-
ben wie Hafen- oder Flughafengebiihren gegentiber BiR erhéht, so kann
der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt
werden.

5.3. Bei einer Anderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reise-
vertrages kann der Reisepreis in dem Umfang erhoht werden, in dem
sich die Reise dadurch fiir BiR verteuert hat.

5.4. Eine Erhohung ist nur zulassig, sofern zwischen Vertragsabschluss
und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur
Erhéhung fihrenden Umstande vor Vertragsabschluss noch nicht einge-
treten und bei Vertragsabschluss fir BiR nicht vorhersehbar waren.

5.5. Im Falle einer nachtrdglichen Anderung des Reisepreises hat BiR
den Kunden unverziglich zu informieren. Preiserhdhungen ab dem 21.
Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preiserh6hungen von mehr als
5% ist der Kunde berechtigt, ohne Gebihren vom Reisevertrag zuruick-
zutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise
zu verlangen, wenn BiR in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehr-
preis fur den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten.

6. Rucktritt durch Kunden, Nichtantritt der Reise

6.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurlicktre-
ten. Mal3geblich ist der Zugang der Rucktrittserklarung bei BiR. Dem
Kunden wird im eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgriinden
dringend empfohlen, den Ricktritt schriftlich zu erklaren.

6.2.In jedem Fall des Rucktritts durch den Kunden steht BiR unter
Berilicksichtigung gewohnlich ersparter Aufwendungen und gewdhnlich
moglicher anderweitiger Verwendung der Reiseleistung folgende pau-
schale Entschadigung pro Person zu:

a) Bei Flugpauschalreisen mit Linienfliigen, bei Bahn- und Busrei-
sen sowie bei See- und Flusskreuzfahrten im Vollcharter:

bis zum 42. Tag vor Reisebeginn: 10% des Reisepreises

vom 41. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 25% des Reisepreises

vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises

vom 14. bis 1 Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreises

am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 80% des Reisepreises

b) Bei Flugpauschalreisen mit Charter- und Billigfluggesellschaften
(z. B. Air Berlin, Arkia, Condor, Germanwings, TUIfly, etc.):

bis zum 42. Tag vor Reisebeginn: 20% des Reisepreises

vom 41. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises

vom 14. bis 1 Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreises

am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 80% des Reisepreises

c) Bei See- und Flusskreuzfahrten, bei denen BiR lediglich mit
einem Zubucherkontingent arbeitet:

bis zum 35. Tag vor Reisebeginn: 20% des Reisepreises

vom 34. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 30% des Reisepreises

vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 50% des Reisepreises

vom 14. Tag bis 1 Tag vor Reisebeginn: 80% (bei Karibik-Kreuzfahrten
KS3S0101 u. KS3S0201 nur 70 %) des Reisepreises

am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 90% des Reisepreises.

6.3. Dem Kunden ist es gestattet, BiR nachzuweisen, dass ihr tatsach-
lich keine oder wesentlich geringere Kosten als die geltend gemachte
Kostenpauschale entsprechend vorstehender Regelung entstanden
sind. In diesem Fall ist der Kunde nur zur Bezahlung der tatsachlich
angefallenen Kosten verpflichtet.

6.4. BiR bleibt vorbehalten, abweichend von den vorstehenden Pau-
schalen, eine konkret zu berechnende, héhere Entschadigung zu for-
dern. BiR ist in diesem Falle verpflichtet, die Entschadigung im Einzel-
nen zu beziffern und zu belegen.

6.5. Durch die vorstehenden Bestimmungen bleibt das gesetzliche Recht
des Kunden gemal? § 651b BGB einen Ersatzteiinehmer zu stellen,
unberhrt.

Dem Kunden wird der Abschluss einer Reisericktrittskostenversi-
cherung sowie einer Versicherung zur Deckung der Rickfihrungs-
kosten bei Unfall oder Krankheit dringend empfohlen.



7. Haftung

7.1. Die vertragliche Haftung von BIiR fur Schaden, die nicht Kérper-
schaden sind (auch die Haftung fir die Verletzung vor-, neben- oder
nachvertraglicher Pflichten) ist auf den dreifachen Reisepreis be-
schrankt, so weit

a) ein Schaden des Kunden von BiR weder vorsatzlich noch grob fahr-
lassig herbeigefiihrt wurde

oder

b) soweit BiR fir einen dem Kunden entstehenden Schaden allein we-
gen eines Verschuldens eines Leistungstragers verantwortlich ist.

7.2. BiR haftet nicht fir Leistungsstérungen, Personen- und Sachsché-
den im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen ledig-
lich vermittelt werden (z.B. Ausflige, Sportveranstaltungen, Theaterbe-
suche, Ausstellungen, Beférderungsleistungen von und zum ausge-
schriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der
Reiseausschreibung und der Buchungsbestétigung ausdrucklich und
unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so
gekennzeichnet werden, dass sie fir den Kunden erkennbar nicht Be-
standteil der Reiseleistungen von BiR sind. BiR haftet jedoch

a) fur Leistungen, welche die Befoérderung des Kunden vom ausge-
schriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort,
Zwischenbeforderungen wahrend der Reise und die Unterbringung
wahrend der Reise beinhalten,

b) wenn und insoweit fiir einen Schaden des Kunden die Verletzung von
Hinweis-, Aufklarungs- oder Organisationspflichten von BiR urséchlich
geworden ist.

8. Obliegenheiten des Kunden, Kiindigung durch den Kunden

8.1. Der Kunde ist verpflichtet, auftretende Méngel unverziglich der von
BiR eingesetzten Reiseleitung oder der ortlichen Agentur anzuzeigen
und Abhilfe zu verlangen. Ist von BiR keine 6rtliche Reiseleitung einge-
setzt und nach den vertraglichen Vereinbarungen auch nicht geschuldet,
so ist der Kunde verpflichtet, BiR direkt unverzuglich Nachricht tber die
Beanstandungen zu geben und um Abhilfe zu ersuchen. Der Kontakt mit
BiR kann unter der am Ende dieser Reisebedingungen aufgefuhrten
Adresse aufgenommen werden.

8.2. Anspriiche des Kunden entfallen nur dann nicht, wenn die dem
Kunden obliegende Méngelanzeige unverschuldet unterbleibt.

8.3. Reiseleiter und Agenturen sind nicht bevollméchtigt, Reiseméngel
oder Anspriche namens BiR anzuerkennen.

8.4. Bei Reisegepack sind Verlust und Beschadigungen unverziglich
dem Befoérderungsunternehmen anzuzeigen. Dies gilt insbesondere bei
Verlust von Fluggepack. Das Beférderungsunternehmen ist zur Ausstel-
lung einer schriftlichen Bestétigung verpflichtet. Ohne Anzeige besteht
die Gefahr eines Anspruchsverlustes.

8.5. Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeintrachtigt und
leistet BIiR innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann
der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisever-
trag — im eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgriinden zweck-
maRig durch schriftliche Erklarung — kiindigen. Dasselbe gilt, wenn der
Kunde die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, BiR erkennbaren
Grund, nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist fur die Abhilfe
bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unméglich ist oder von BiR oder
seinen Beauftragten verweigert wird, oder wenn die sofortige Kiindigung
des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Kunden gerechtfertigt
wird. Erfolgt nach diesen Bestimmungen eine zuléssige Kiundigung des
Reisevertrages durch den Kunden, so bestimmen sich die Rechtsfolgen
dieser Kiindigung nach den 88 651 e Abs. 3 und Abs. 4 BGB. Die Vor-
schrift des § 651 j BGB (Kindigung wegen hdherer Gewalt) bleibt hier-
von unberthrt.

8.6. Anspriiche wegen nicht vertragsgemafer Erbringung der Reiseleis-
tungen hat der Kunde ausschliellich nach Reiseende innerhalb eines
Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Rickreisedatum gegenlber
BiR geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur
gegenuber BiR unter der nachstehend angegebenen Anschrift erfolgen.
Eine schriftliche Geltendmachung wird dringend empfohlen. Nach Ablauf
der Frist kann der Kunde Anspriiche nur geltend machen, wenn er ohne
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Diese
Frist gilt auch fur die Anmeldung von Gepéckschéden oder Zustellungs-
verzogerungen beim Gepack im Zusammenhang mit Fligen, wenn
Gewahrleistungsrechte aus den 8§88 651 ¢ Abs. 3, 651 d, 651 e Abs. 3
und 4 BGB geltend gemacht werden. Ein Schadensersatzanspruch
wegen Gepéackbeschadigung ist binnen 7 Tagen, ein Schadensersatz-
anspruch wegen Gepéckverspatung binnen 21 Tagen nach Aushandi-
gung geltend zu machen.

9. Kindigung durch BiR; Rucktritt durch BiR wegen Nichterrei-
chen einer Mindestteilnehmerzahl

9.1. BiR kann den Reisevertrag nach Antritt der Reise kiindigen, wenn
der Kunde die Durchfiihrung der Reise ungeachtet einer Abmahnung
von BiR nachhaltig stdrt oder wenn sich der Kunde in solchem Maf}
vertragswidrig verhalt, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages
gerechtfertigt ist. Kuindigt BiR, so behélt sie den Anspruch auf den Rei-
sepreis; BiR muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen
sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die sie aus einer anderwei-
tigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen er-

langt, einschlielich der ihr von den Leistungstragern gut gebrachten
Betrage. Die von BiR eingesetzten Reiseleiter sowie die Mitarbeiter der
ortlichen Agenturen sind ausdriicklich bevollméachtigt, die Interessen von
BiR in diesen Fallen wahrzunehmen.

9.2. BiR kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach
MaRgabe folgender Regelungen zurlicktreten:

a) Die Mindestteilnehmerzahl und der spateste Zeitpunkt des Rucktritts
durch BIiR muss deutlich in der konkreten Reiseausschreibung oder, bei
einheitlichen Regelungen fiir alle Reisen oder bestimmte Arten von
Reisen, in einem allgemeinen Kataloghinweis oder einer allgemeinen
Leistungsbeschreibung angegeben sein

b) BiR hat die Mindestteilnehmerzahl und die spatesten Ricktrittsfrist in
der Buchungsbestéatigung deutlich anzugeben oder dort auf die entspre-
chenden Prospektangaben zu verweisen

c) BiR ist verpflichtet, dem Reisenden gegeniiber die Absage der Reise
unverziglich zu erklaren, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichter-
reichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgefiihrt wird.

d) Ein Rucktritt von BiR spater als 3 Wochen vor Reisebeginn ist unzu-
lassig.

e) Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens
gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn BiR in der Lage ist, eine
solche Reise ohne Mehrpreis fiur den Kunden aus ihrem Angebot anzu-
bieten. Der Kunde hat dieses Recht unverziglich nach der Erklarung
Uber die Absage der Reise durch BIiR dieser gegeniber geltend zu
machen.

f) Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgefiihrt, erhalt der Kunde
auf den Reisepreis geleistete Zahlungen unverziglich zurtck.

10. Verjahrung

10.1. Anspriiche des Kunden nach den 88 651c bis f BGB aus der Ver-
letzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, die auf einer
vorsatzlichen oder fahrlassigen Pflichtverletzung von BiR oder eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfullungsgehilfen von BiR beruhen, verjah-
ren in zwei Jahren. Dies gilt auch fir Anspriche auf den Ersatz sonstiger
Schéaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen Pflichtver-
letzung von BiR oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfullungsgehil-
fen von BiR beruhen.

10.2. Alle ubrigen Anspruche nach den 88 651c bis f BGB verjéhren in
einem Jahr.

10.3. Die Verjahrung nach Ziffer 10.1 und 10.2 beginnt mit dem Tag, der
dem Tag folgt, an dem die Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen
enden sollte. Fallt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am
Erklarungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen
Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nachste Werk-
tag.

10.4. Schweben zwischen dem Kunden und BiR Verhandlungen tber
den Anspruch oder die den Anspruch begriindenden Umsténde, so ist
die Verjahrung gehemmt, bis der Kunde oder BiR die Fortsetzung der
Verhandlungen verweigert. Die Verjahrung tritt frihestens drei Monate
nach dem Ende der Hemmung ein.

11. Gerichtsstandsvereinbarung

Fir Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages,
die Kaufleute, juristische Personen des 6ffentlichen oder privaten Rechts
oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalts-
ort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewohnlicher Aufent-
halt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Ge-
richtsstand der Sitz von BiR vereinbart.

12. Zusatzbedingungen bei Reisen geschlossener Gruppen

12.1. Die nachstehenden Bedingungen gelten, ergénzend zu den vor-
stehenden Reisebedingungen von BIR, fiir Reisen geschlossener Grup-
pen. ,Reisen fir geschlossene Gruppen” im Sinne dieser Bestimmungen
sind ausschlieBlich Gruppenreisen, die von BIR als verantwortlichem
Reiseveranstalter organisiert und Uber einen Gruppenverantwortlichen
bzw. Auftraggeber fir einen bestimmten Teilnehmerkreis gebucht
und/oder abgewickelt werden.

12.2. BiR kann bei Reisen geschlossener Gruppen unabhangig vom
Rucktrittsrecht nach Zziff. 9.2 vom Reisevertrag zurlcktreten, wenn der
Gruppenauftraggeber gegenuber BiR von seinem Recht Gebrauch
macht, die gesamte Reise innerhalb einer Frist von drei Monaten vor
Reisebeginn abzusagen und in der Reiseausschreibung und der Bu-
chungsbestatigung auf dieses Rucktrittsrecht deutlich hingewiesen
wurde. Im Falle einer solchen Absage wird dem Kunden die Rucktrittser-
klarung von BiR unverzuglich nach der Absage der Reise durch den
Gruppenauftraggeber zugeleitet. Etwa bereits geleistete Anzahlungen
werden unverziglich erstattet. Das Recht zur Teilnahme an einer Ersatz-
reise gemang Zziff. 9.2.e) gilt in diesem Fall entsprechend.

12.3. BiR haftet nicht fur Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher
Art, die — mit oder ohne Kenntnis von BiR — vom Gruppenauftraggeber,
bzw. Gruppenverantwortlichen zusétzlich zu den Leistungen von BiR
angeboten, organisiert, durchgefuhrt und/oder den Kunden zur Verfi-
gung gestellt werden. Hierzu zahlen insbesondere vom Gruppenauftrag-
geber, bzw. Gruppenverantwortlichen organisierte An- und Abreisen zu
und von dem mit BiR vertraglich vereinbarten Abreise- und Rickreiseort,
nicht im Leistungsumfang von BiR enthaltene Veranstaltungen vor und



nach der Reise und am Reiseort (Fahrten, Ausflige, Begegnungen
usw.) sowie vom Gruppenauftraggebers, bzw. Gruppenverantwortlichen
selbst eingesetzte und von BiR vertraglich nicht geschuldete Reiseleiter.
12.4. BiR haftet nicht fur MaBnahmen und Unterlassungen des Grup-
penauftraggebers, bzw. Gruppenverantwortlichen oder des vom Grup-
penauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen eingesetzten Reiselei-
ters vor, wahrend und nach der Reise, insbesondere nicht fiir Anderun-
gen vertraglicher Leistungen, welche nicht mit BiR abgestimmt sind,
Weisungen an ortliche Fuhrer, Sonderabsprachen mit den verschiede-
nen Leistungstragern, Auskinften und Zusicherungen gegenuber den
Kunden.

12.5. Der Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortliche oder von
diesen eingesetzte Reiseleiter sind nicht berechtigt oder bevollméchtigt,
vor, wahrend oder nach der Reise Beanstandungen des Kunden oder
Zahlungsanspriiche namens BiR anzuerkennen.

12.6. Der Kunde hat die ihm gemag Ziff. 8.1 obliegende Mé&ngelanzeige
beim Auftreten von Leistungsstdérungen bei dem von BiR eingesetzten
Reiseleiter bzw. ortlichen Fuhrer vorzunehmen. Eine Mangelanzeige
gegenuber dem Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen ist
nur dann ausreichend, wenn von BIR keine eigene Reiseleitung oder
ortliche Fihrung eingesetzt ist oder diese nicht erreichbar ist.

Hinweis:

In Reiseausschreibungen vor dem 01.05.2012 wurden evtl. abweichen-
de Reisebedingungen verdffentlicht, die auch in hier noch downloadba-
ren Dokumenten zu finden sind. Sollte im konkreten Fall eine solche
Abweichung auftreten, werden wir die Regelung jeweils zugunsten des
Kunden anwenden.

* Die Verwendung von mannlichen Formen wie ,Kunde*, ,Auftraggeber,
.Reiseleiter* etc. wurde von uns gewahlt, um der in BGB 8307 geforder-
ten Pflicht zur Klarheit und Verstandlichkeit der Formulierung in Allge-
meinen Geschéaftsbedingungen gerecht zu werden. Sie soll lediglich eine
Ubersichtliche Darstellung der Reisebedingungen gewahrleisten und
bedeutet auf keinen Fall eine Missachtung unserer weiblichen Klientel.
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	1.2. Der Kunde haftet gegenüber BiR für alle Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, aus dem Reisevertrag, soweit er diese Verpflichtungen durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.
	1.3. Der Reisevertrag kommt durch die Buchungsbestätigung von BiR an die/den Kunden oder das diesen vertretende Reisebüro mit dem in der Bestätigung beschriebenen Leistungsumfang zustande. Im Falle verbindlicher mündlicher Buchungsbestätigungen erhält der Kunde bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluss die schriftliche Reisebestätigung ausgehändigt.
	2. Zahlung
	2.1. Mit Vertragsabschluss und nach Aushändigung des Sicherungsscheins gemäß § 651k Abs. 4 BGB ist eine Anzahlung zu leisten. Die Höhe der Anzahlung ergibt sich aus der im Einzelfall getroffenen Vereinbarung. Ist eine solche nicht getroffen worden, beträgt die Anzahlung 20% des Reisepreises.
	2.2. Soweit der Sicherungsschein übergeben ist, und im Einzelfall keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen wurden, ist die Restzahlung 3 Wochen vor Reisebeginn zahlungsfällig, wenn feststeht, dass die Reise durchgeführt wird, insbesondere nicht mehr nach Ziffer 9.2 abgesagt werden kann.
	2.3. Leistet der Kunde trotz Vorliegen der Fälligkeitsvoraussetzungen die Anzahlung oder die Restzahlung nicht fristgemäß entsprechend den vorstehenden Bestimmungen oder etwa im Einzelfall getroffenen Fälligkeitsvereinbarungen, so ist BiR, falls kein vertragliches oder gesetzliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, berechtigt, nach Mahnung mit angemessener Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 6 dieser Bedingungen zu belasten. 

	3. Leistungen
	3.1. Die Leistungsverpflichtung von BiR ergibt sich ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung mit der Reiseausschreibung. 
	3.2. Leistungsträger (z. B. Hotels, Fluggesellschaften), Reisebüros und sonstige Reisevermittler sind von BiR nicht bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben oder Vereinbarungen zu treffen, die über die Reiseausschreibung oder die Buchungsbestätigung von BiR hinausgehen oder im Widerspruch dazu stehen oder den bestätigten Inhalt des Reisevertrages abändern.
	4.1. BiR informiert den Kunden entsprechend der „EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens“ vor oder spätestens bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen.
	4.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist BiR verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald BiR weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird BiR den Kunden informieren.
	4.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird BiR den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren.
	4.4. Die entsprechend der EU-Verordnung erstellte aktuelle „Black List“ von Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist auf der Internet-Seite von BiR abrufbar und in den Geschäftsräumen von BiR einzusehen.

	5. Preisanpassung
	5.1. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann BiR den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen: 
	a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann BiR vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen.
	b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Plätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann BiR vom Kunden verlangen.

	5.2. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber BiR erhöht, so kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
	5.3. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für BiR verteuert hat.
	5.4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss für BiR nicht vorhersehbar waren. 
	5.5.  Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat BiR den Kunden unverzüglich zu informieren. Preiserhöhungen ab dem 21. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn BiR in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten.

	6. Rücktritt durch Kunden, Nichtantritt der Reise
	6.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei BiR. Dem Kunden wird im eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen dringend empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
	6.2. In jedem Fall des Rücktritts durch den Kunden steht BiR unter Berücksichtigung gewöhnlich ersparter Aufwendungen und gewöhnlich möglicher anderweitiger Verwendung der Reiseleistung folgende pauschale Entschädigung pro Person zu: 
	a) Bei Flugpauschalreisen mit Linienflügen, bei Bahn- und Busreisen sowie bei See- und Flusskreuzfahrten im Vollcharter:bis zum 42. Tag vor Reisebeginn: 10% des Reisepreisesvom 41. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 25% des Reisepreisesvom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreisesvom 14. bis 1 Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreisesam Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 80% des Reisepreises
	b) Bei Flugpauschalreisen mit Charter- und Billigfluggesellschaften (z. B. Air Berlin, Arkia, Condor, Germanwings, TUIfly, etc.):bis zum 42. Tag vor Reisebeginn: 20% des Reisepreisesvom 41. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreisesvom 14. bis 1 Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreisesam Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 80% des Reisepreises
	c) Bei See- und Flusskreuzfahrten, bei denen BiR lediglich mit einem Zubucherkontingent arbeitet:bis zum 35. Tag vor Reisebeginn: 20% des Reisepreisesvom 34. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 30% des Reisepreisesvom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 50% des Reisepreisesvom 14. Tag bis 1 Tag vor Reisebeginn: 80% (bei Karibik-Kreuzfahrten KS3S0101 u. KS3S0201 nur 70 %) des Reisepreisesam Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 90% des Reisepreises.

	6.3. Dem Kunden ist es gestattet, BiR nachzuweisen, dass ihr tatsächlich keine oder wesentlich geringere Kosten als die geltend gemachte Kostenpauschale entsprechend vorstehender Regelung entstanden sind. In diesem Fall ist der Kunde nur zur Bezahlung der tatsächlich angefallenen Kosten verpflichtet.
	6.4. BiR bleibt vorbehalten, abweichend von den vorstehenden Pauschalen, eine konkret zu berechnende, höhere Entschädigung zu fordern. BiR ist in diesem Falle verpflichtet, die Entschädigung im Einzelnen zu beziffern und zu belegen.
	6.5. Durch die vorstehenden Bestimmungen bleibt das gesetzliche Recht des Kunden gemäß § 651b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, unberührt. 
	Dem Kunden wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit dringend empfohlen.
	7.1. Die vertragliche Haftung von BiR für Schäden, die nicht Körperschäden sind (auch die Haftung für die Verletzung vor-, neben- oder nachvertraglicher Pflichten) ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, so weit
	a) ein Schaden des Kunden von BiR weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde
	b) soweit BiR für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

	7.2. BiR haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen von BiR sind. BiR haftet jedoch 
	a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise und die Unterbringung während der Reise beinhalten, 
	b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von BiR ursächlich geworden ist.

	8.1. Der Kunde ist verpflichtet, auftretende Mängel unverzüglich der von BiR eingesetzten Reiseleitung oder der örtlichen Agentur anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Ist von BiR keine örtliche Reiseleitung eingesetzt und nach den vertraglichen Vereinbarungen auch nicht geschuldet, so ist der Kunde verpflichtet, BiR direkt unverzüglich Nachricht über die Beanstandungen zu geben und um Abhilfe zu ersuchen. Der Kontakt mit BiR kann unter der am Ende dieser Reisebedingungen aufgeführten Adresse aufgenommen werden.
	8.2. Ansprüche des Kunden entfallen nur dann nicht, wenn die dem Kunden obliegende Mängelanzeige unverschuldet unterbleibt. 
	8.3. Reiseleiter und Agenturen sind nicht bevollmächtigt, Reisemängel oder Ansprüche namens BiR anzuerkennen.
	8.4. Bei Reisegepäck sind Verlust und Beschädigungen unverzüglich dem Beförderungsunternehmen anzuzeigen. Dies gilt insbesondere bei Verlust von Fluggepäck. Das Beförderungsunternehmen ist zur Ausstellung einer schriftlichen Bestätigung verpflichtet. Ohne Anzeige besteht die Gefahr eines Anspruchsverlustes. 
	8.5. Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet BiR innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag – im eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch schriftliche Erklärung – kündigen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, BiR erkennbaren Grund, nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder von BiR oder seinen Beauftragten verweigert wird, oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Kunden gerechtfertigt wird. Erfolgt nach diesen Bestimmungen eine zulässige Kündigung des Reisevertrages durch den Kunden, so bestimmen sich die Rechtsfolgen dieser Kündigung nach den §§ 651 e Abs. 3 und Abs. 4 BGB. Die Vorschrift des § 651 j BGB (Kündigung wegen höherer Gewalt) bleibt hiervon unberührt.
	8.6. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reiseleistungen hat der Kunde ausschließlich nach Reiseende innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Rückreisedatum gegenüber BiR geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber BiR unter der nachstehend angegebenen Anschrift erfolgen. Eine schriftliche Geltendmachung wird dringend empfohlen. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Diese Frist gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschäden oder Zustellungsverzögerungen beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen, wenn Gewährleistungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d, 651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht werden. Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung ist binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung geltend zu machen. 

	9. Kündigung durch BiR; Rücktritt durch BiR wegen Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl 
	9.1. BiR kann den Reisevertrag nach Antritt der Reise kündigen, wenn der Kunde die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung von BiR nachhaltig stört oder wenn sich der Kunde in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt BiR, so behält sie den Anspruch auf den Reisepreis; BiR muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die sie aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, einschließlich der ihr von den Leistungsträgern gut gebrachten Beträge. Die von BiR eingesetzten Reiseleiter sowie die Mitarbeiter der örtlichen Agenturen sind ausdrücklich bevollmächtigt, die Interessen von BiR in diesen Fällen wahrzunehmen. 
	9.2. BiR kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:
	a)  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Rücktritts durch BiR muss deutlich in der konkreten Reiseausschreibung oder, bei einheitlichen Regelungen für alle Reisen oder bestimmte Arten von Reisen, in einem allgemeinen Kataloghinweis oder einer allgemeinen Leistungsbeschreibung angegeben sein
	b) BiR hat die Mindestteilnehmerzahl und die spätesten Rücktrittsfrist in der Buchungsbestätigung deutlich anzugeben oder dort auf die entsprechenden Prospektangaben zu verweisen
	c) BiR ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.
	d) Ein Rücktritt von BiR später als 3 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig.
	e) Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn BiR in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung über die Absage der Reise durch BiR dieser gegenüber geltend zu machen.
	f) Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.

	10.1. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von BiR oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von BiR beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von BiR oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von BiR beruhen. 
	10.2. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem Jahr.
	10.3. Die Verjährung nach Ziffer 10.1 und 10.2 beginnt mit dem Tag, der dem Tag folgt, an dem die Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.
	10.4. Schweben zwischen dem Kunden und BiR Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder BiR die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.
	Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von BiR vereinbart. 
	12.1. Die nachstehenden Bedingungen gelten, ergänzend zu den vorstehenden Reisebedingungen von BiR, für Reisen geschlossener Gruppen. „Reisen für geschlossene Gruppen" im Sinne dieser Bestimmungen sind ausschließlich Gruppenreisen, die von BiR als verantwortlichem Reiseveranstalter organisiert und über einen Gruppenverantwortlichen bzw. Auftraggeber für einen bestimmten Teilnehmerkreis gebucht und/oder abgewickelt werden.
	12.2. BiR kann bei Reisen geschlossener Gruppen unabhängig vom Rücktrittsrecht nach Ziff. 9.2 vom Reisevertrag  zurücktreten, wenn der  Gruppenauftraggeber gegenüber BiR von seinem Recht Gebrauch macht, die gesamte Reise innerhalb einer Frist von drei Monaten vor Reisebeginn abzusagen und in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung auf dieses Rücktrittsrecht deutlich hingewiesen wurde. Im Falle einer solchen Absage wird dem Kunden die Rücktrittserklärung von BiR unverzüglich nach der Absage der Reise durch den Gruppenauftraggeber zugeleitet. Etwa bereits geleistete Anzahlungen werden unverzüglich erstattet. Das Recht zur Teilnahme an einer Ersatzreise gemäß Ziff. 9.2.e)  gilt in diesem Fall entsprechend.
	12.3. BiR haftet nicht für Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, die – mit oder ohne Kenntnis von BiR – vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen zusätzlich zu den Leistungen von BiR angeboten, organisiert, durchgeführt und/oder den Kunden zur Verfügung gestellt werden. Hierzu zählen insbesondere vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen organisierte An- und Abreisen zu und von dem mit BiR vertraglich vereinbarten Abreise- und Rückreiseort, nicht im Leistungsumfang von BiR enthaltene Veranstaltungen vor und nach der Reise und am Reiseort (Fahrten, Ausflüge, Begegnungen usw.) sowie vom Gruppenauftraggebers, bzw. Gruppenverantwortlichen selbst eingesetzte und von BiR vertraglich nicht geschuldete Reiseleiter.
	12.4. BiR haftet nicht für Maßnahmen und Unterlassungen des Gruppenauftraggebers, bzw. Gruppenverantwortlichen oder des vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen eingesetzten Reiseleiters vor, während und nach der Reise, insbesondere nicht für Änderungen vertraglicher Leistungen, welche nicht mit BiR abgestimmt sind, Weisungen an örtliche Führer, Sonderabsprachen mit den verschiedenen Leistungsträgern, Auskünften und Zusicherungen gegenüber den Kunden.
	12.5. Der Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortliche oder von diesen eingesetzte Reiseleiter sind nicht berechtigt oder bevollmächtigt, vor, während oder nach der Reise Beanstandungen des Kunden oder Zahlungsansprüche namens BiR anzuerkennen. 
	12.6. Der Kunde hat die ihm gemäß Ziff. 8.1 obliegende Mängelanzeige beim Auftreten von Leistungsstörungen bei dem von BiR eingesetzten Reiseleiter bzw. örtlichen Führer vorzunehmen. Eine Mängelanzeige gegenüber dem Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen ist nur dann ausreichend, wenn von BiR keine eigene Reiseleitung oder örtliche Führung eingesetzt ist oder diese nicht erreichbar ist.


